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= Bundeskanzleramt bundeskanzleramt.gv.at

Sebastian Kurz
Bundeskanzler

Herrn

Mag. Wolfgang Sobotka
Prasident des Nationalrats
Parlament

1017 Wien

Geschaftszahl: BKA-353.110/0019-1V/10/2019

Wien, am 26. April 2019
Sehr geehrter Herr Prasident,

die Abgeordneten zum Nationalrat Preiner, Kolleginnen und Kollegen haben am 27. Februar
2019 unter der Nr. 2960/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend

~Lebensmittelverschwendung" gerichtet.
Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Zu den Fragen 1 bis 8, 10, 14 sowie 21 bis 30:

*  Welche Sektoren tragen in Osterreich am meisten zur Lebensmittelverschwendung bei?

e Was wird auf EU-Ebene unternommen, um diese Verschwendung zu verringern?

*  Was wird in Osterreich unternommen, um diese Verschwendung zu verringern?

e Wie werden die Konsumenten besser (ber Lebensmittelverschwendung und ihre Ursachen
informiert?

e Was wird unternommen, dass die Bedeutung der Haltbarkeitsangaben bei Lebensmitteln
besser verstanden wird?

e Welche wirtschaftlichen Kosten/Schaden hat die Verschwendung von Lebensmitteln in
Osterreich?

e Welche ethischen Folgen?

e Welche Umweltauswirkungen?

e Welche Pldne hat die Bundesregierung diesbeziiglich?
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In Frankreich wurde 2016 ein Anti-Wegwerfgesetz beschlossen. Der Grofshandel darf
unverkaufte Nahrungsmittel nicht mehr wegwerfen. Insbesondere wird es den Héndlern im
Lebensmittelbereich verboten, ihre unverkaufte Ware fir den Konsum ungeeignet zu
machen. Unverkaufte Ware soll gespendet, als Tiernahrung genutzt oder als Kompost fir die
Landwirtschaft verwendet werden. Supermdrkte mit einer Flciche von iber 400
Quadratmetern werden verpflichtet, ein Abkommen fiir Lebensmittelspenden mit einer
karitativen Organisation zu schliefSen. In Tschechien miissen grofSe Supermarkt-Ketten laut
Gesetz unverkdufliche Lebensmittel kostenlos an Hilfsorganisationen abgeben. Bei
Zuwiderhandlung droht eine Geldstrafe bis umgerechnet 390.000 Euro. Auch in Italien gibt
es ein solches Gesetze bereits. Wann wird es in Osterreich eine derartige gesetzliche
Regelung geben?

Ist das Mindesthaltbarkeitsdatums ein Mitverursacher des vernichteten Lebensmittelbergs?
a) Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, warum?

Haben Sie Kenntnis iiber die Masse noch geniefSbarer Lebensmittel bzw. Rohstoffe, die
bereits wihrend des Produktionsprozesses entsorgt werden?

a) Wenn ja, wie viele?

b) Und welche Mengen beziehungsweise Anteile an Lebensmitteln werden nach Ablauf des
Mindesthaltbarkeitsdatums entsorgt?

Verfolgen Sie Aktionspldne und Ziele zur Senkung der Verluste wéihrend der
Nahrungsmittelproduktion?

a) Wenn ja, welche?

b) Inwiefern wurden bei bereits laufenden Kampagnen messbare Erfolge erzielt?

Ist bekannt, wie viele Lebensmittel in andere Staaten exportiert werden und wie viele dieser
Exporte auf einer héheren Stufe der Lebensmittelkette wieder nach Osterreich importiert
werden (z. B. wird Schweinefleisch exportiert und als Schinken wieder importiert - bitte
durch Auflistung nach verschiedenen Lebensmittelarten wie Rind-, Gefligel- und
Schweinefleisch, Milchprodukte, Gemise etc. beantworten)?

Welches Verwertungsprozent haben tierische (Schlachtausbeute von Schwein, Rind und
Gefliugel) und pflanzliche Lebensmittel?

Wie viel Prozent der Schlachtausbeute werden national verbraucht?

Inwiefern findet eine Wissensvermittlung an Schulen, Volkshochschulen und Universitdten
zu dem Thema ,Lebensmittelverschwendung" an die Bevélkerung statt?

Was geschieht mit den abgelaufenen Lebensmitteln (bitte durch Auflistung der
entsprechenden Lebensmittel mit anschliefSender Verwendung beantworten)?

Welche Daten gibt es iiber die Menge an Rohstoffen, die grundsdtzlich essbar wdren, aber

stattdessen fir Bioenergie genutzt werden?
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e Inwelcher Hohe wird die Produktion von Rohstoffen gefdrdert (bitte die Férdermittel nach
landwirtschaftlicher Nutzungsart auflisten), und besitzen Sie Daten Uber die weitere
Verwendung der nicht in den Verkauf gelangten Lebensmittel (bitte die Lebensmittel bzw.
Rohstoffe nach Anteilen der Verwendung in Biogas, Kompostieranlagen, Tiernahrung und

vernichteten Lebensmitteln auflisten)?

Ich darf auf die Beantwortung der gleichlautenden parlamentarischen Anfrage Nr. 2958/J vom

27.Februar 2019 durch die Frau Bundesministerin fir Nachhaltigkeit und Tourismus verweisen.

Zu Frage 9:
e Was unternimmt das EU-Parlament, um das Ziel zu erreichen, die Menge der
verschwendeten Lebensmittel bis 2025 um 30 Prozent und bis 2030 um 50 Prozent zu

verringern?

Hierzu darf ich auf die Entschliel3ung des Europaischen Parlaments vom 16. Mai 2017 Gber die
Initiative fUr Ressourceneffizienz: Verringerung der Verschwendung von Lebensmitteln,
Verbesserung der Lebensmittelsicherheit [2016/2223(INI)] verweisen.

Zu den Fragen 11 und 18:

» Istan eine Anderung der aktuellen Mehrwertsteuerrichtlinie gedacht, mit dem Ziel,
Steuverbefreiungen auf Lebensmittelspenden ausdricklich fir zuldssig zu erkldren?

e Liegen Daten ijber die Mengen der jihrlich nicht in den Verkauf gelangten Lebensmittel und

Rohstoffe in Osterreich vor?

Ich ersuche um Verstandnis, dass diese Fragen nach den Bestimmungen des
Bundesministeriengesetzes in der Fassung BGBI. | Nr. 164/2017 keinen Gegenstand meines
Vollziehungsbereichs betreffen und somit nicht beantwortet werden kénnen.

Zu den Fragen 12, 13, 15, 19 und 20:

e Wann wird die Verwirrung rund um die Kennzeichnungen "mindestens haltbar bis" und "zu
verbrauchen bis" beendet?

e Werden die méglichen Vorteile einer Beseitigung bestimmter Daten auf Produkte, von denen
keine Gesundheits- oder Umweltrisiken ausgehen, geprift?

*  Gibt es nach Ansicht der Bundesregierung eine eindeutige Rechtslage bei Abgabe bzw.
Verkauf abgelaufener Lebensmittel (bitte in tabellarischer Form mit Auflistung der
nationalen und europdischen Regelungen hinsichtlich der Abgabe von Lebensmitteln, die
das Mindesthaltbarkeitsdatum Gberschritten haben, beantworten)?

e Sehen Sie einen juristischen Spielraum, der es erlaubt, das Mindesthaltbarkeitsdatum
abzuschaffen?
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e Welche Moglichkeiten gibt es? Warum werden sie ergriffen bzw. warum nicht?

Ich darf auf die Beantwortung der gleichlautenden parlamentarischen Anfrage Nr. 2959/J vom

27. Februar 2019 durch die Frau Bundesministerin fir Arbeit, Soziales, Gesundheit und

Konsumentenschutz verweisen.

Zu den Fragen 16 und 17:

e Arbeiten die Bundesministerien und Behérden mit , Tafeln" zusammen, und planen Sie, die

Abgabe von Lebensmitteln an die , Tafeln" zu erleichtern?

a) Falls nicht, warum?

e Welche Menge an Lebensmitteln wird an die , Tafeln" abgegeben?

Ich darf erwahnen, dass Lebensmittel und Catering-Dienstleistungen auch im Osterreichischen

Aktionsplan zur nachhaltigen offentlichen Beschaffung (naBe-Aktionsplan), der 6kologische

Kriterien fur

diese Bereiche vorgibt, behandelt werden. Nachhaltigkeit, faire

Produktionsbedingungen und Regionalitat sind meinem Ressort bei der Beschaffung von

Lebensmitteln ein grof3es Anliegen.

Das Bundeskanzleramt ist zudem weder Lebensmittelproduzent noch -handler. Die

angekauften Waren im Food- und Non-Food-Bereich dienen der Versorgung des Eigenbedarfs.

Ein Uberschuss ist damit praktisch nicht gegeben. Im Veranstaltungscatering wird zudem

selbstverstandlich darauf geachtet, dass die bestellte Menge und der Verbrauch in Einklang

stehen. GemafRR der meinem Ressort vorliegenden Informationen dirfen lediglich

originalverpackte Lebensmittel sowie Obst bei ,Die Tafeln" abgegeben werden. Verarbeitete

Lebensmittel konnen somit nicht gespendet werden.

Sebastian Kurz

¥ ﬁsr?‘?@
f\’r-
x=

o™

q
e

a
BUNDESKANZLERAMT

AMTSSIGNATUR

Unterzeichner

serialNumber=932783133,CN=Bundeskanzleramt,C=AT

Datum/Zeit

2019-04-26T13:25:40+02:00

Prifinformation

Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at

Informationen zur Prifung des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.bka.gv.at/verifizierung

Hinweis

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

4von 4

www.parlament.gv.at




Unterzeichner Par | anent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC 2019- 04- 26T13: 28: 36+02: 00

(K OST.
&)\,\K By DS
< e
£y 3

Parlamentsdirektion

SIEGEL

Prufinformation I nformationen zur Prifung des el ektroni schen Siegels und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

Hinweis Di eses Dokument wurde el ektroni sch besiegelt.




		2019-04-26T13:25:40+0200
	serialNumber=932783133,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2019-04-26T13:28:36+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




